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Kündigungsschutz
Arbeitgeber benötigen vor Ausspruch einer Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Men-
schen die Zustimmung des LWL-Integrationsamts West-
falen. Zusammen mit den örtlichen Trägern befragen wir 
den schwerbehinderten Menschen, den Arbeitgeber, 
den Betriebs-/Personalrat und die Schwerbehinderten-
vertretung und ermitteln den Sachverhalt. Dabei wirken 
wir grundsätzlich auf eine gütliche Einigung mit dem Ziel 
der Weiterbeschäftigung hin. Misslingen alle Vermitt-
lungsversuche, prüfen wir die vorgebrachten Kündi-
gungsgründe sorgfältig und wägen diese Kündigungs-
gründe gegen das Interesse des schwerbehinderten 
Menschen an einer Weiterbeschäftigung ab. Wir treffen 
dann die Entscheidung, ob dem Antrag des Arbeitge-
bers auf Zustimmung zur Kündigung stattgegeben wer-
den kann oder nicht. 

Kursangebot und Öffentlichkeitsarbeit des 
LWL-Integrationsamts Westfalen
Nutzen Sie unser vielfältiges Informationsangebot, das 
die Vorschriften des Sozialgesetzbuches IX, Teil 2 (SGB 
IX) vorstellt, erläutert und praktische Handlungshilfen 
gibt. 

Um die gesetzlichen Vorschriften mit Leben zu füllen, 
bieten wir hierzu insbesondere Kurse und Informations-
veranstaltungen für Schwerbehindertenvertretungen, 
Betriebs-/Personalräte und Beauftragte der Arbeitgeber 
an. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch 
externe Expertinnen und Experten informieren über ge-
setzliche Grundlagen, Rechte und Pfl ichten von schwer-
behinderten Menschen und Arbeitgebern sowie die be-
hinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen. So 
erhalten Sie praxisnahe Handlungsanleitungen für die 
Arbeit im Betrieb.

Darüber hinaus stehen für Sie vielfältige Publikationen 
bereit, die Sie unter der Telefonnummer 0251 591-6555 
oder im Internet unter: www.lwl-integrationsamt.de/
publikationen anfordern können.
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stellt sich vor

Fachstellen für Behinderte Menschen
im Beruf
Um in dem großen Gebiet von Westfalen-Lippe den viel-
fältigen Aufgaben für schwerbehinderte Menschen ge-
recht zu werden, arbeiten wir eng mit den 47 Fachstellen 
für Behinderte Menschen im Beruf zusammen. Sie 
sind vor Ort erste Ansprechpartner für schwerbehin-
derte Menschen und Arbeitgeber. Sie nehmen An-
träge entgegen, entscheiden in vielen Fällen 
selbst über Leistungsanträge oder 
leiten sie an uns weiter. Beim 
Kündigungsschutz ermit-
teln die Fachstellen 
mit uns zusam-
men vor Ort 
den Sachver-
halt.
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LWL-Integrationsamt Westfalen
Wir fördern die berufl iche Eingliederung von schwerbehin-
derten Menschen ins Arbeitsleben. Unsere Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter helfen, Arbeitsplätze zu schaffen 
und zu sichern, indem sie schwerbehinderte Menschen, 
ihre Arbeitgeber, Personal- und Betriebsräte und die 
Schwerbehindertenvertretung im Betrieb unterstützen. 

Unsere Aufgabe ist es auch, unter Abwägung der Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerinteressen über Anträge von Ar-
beitgebern auf Zustimmung zur Kündigung schwerbehin-
derter Menschen zu entscheiden. 

Dabei arbeiten wir eng mit den Fachstellen für Behinderte 
Menschen im Beruf der Kreise und Städte (örtliche Träger) 
und den Integrationsfachdiensten zusammen.

Begleitende Hilfe im 
Arbeitsleben
Zusammen mit den ört-
lichen Trägern bieten wir 
vielfältige Hilfestellungen 
an, um Beschäftigungs-
verhältnisse für schwer-
behinderte Menschen 
zu schaffen oder vor-
handene Arbeitsplätze 
für schwerbehinderte 
Menschen zu sichern. Die-
se begleitenden Hilfen stehen 
sowohl schwerbehinderten Men-
schen als auch Arbeitgebern zur Verfügung. 

Wir unternehmen Gutes

Liebe Leserin, lieber Leser,
schwerbehinderte Menschen wollen genauso in die Ge-
sellschaft integriert sein wie nichtbehinderte Menschen. 
Gerade die berufl iche Eingliederung schwerbehinderter 
Menschen in den Arbeitsmarkt ist von großer Bedeutung. 
Sie ermöglicht ihnen, eine eigenständige Lebensführung 
zu erhalten oder zu entwickeln. Schwerbehinderte Men-
schen sind jedoch oft mit Hindernissen konfrontiert. Diese 
Barrieren gilt es zu überwinden!

Das LWL-Integrationsamt Westfalen unterstützt als kom-
petenter Partner Betriebe und schwerbehinderte Men-
schen in Westfalen-Lippe bei allen Fragen rund um das 
Thema Behinderung und Beruf. Durch umfassende Bera-
tung, Schulungen und fi nanzielle Förderungen kann die 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben 
ermöglicht und gesichert werden.

Wir möchten Sie hier über die vielfältigen Leistungen des 
LWL-Integrationsamts Westfalen informieren, denn Barrie-
ren überwinden wir nur gemeinsam!

Hilfsmitteln, aber auch die Organisation von personellen 
Hilfen (zum Beispiel Gebärdensprachdolmetscher) sein. 
Zudem werden spezielle Kommunikationsseminare für ge-
hörlose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren 
hörende Kolleginnen und Kollegen angeboten.

Fachdienst für psychosoziale und arbeits-
pädagogische Begleitung
Der Fachdienst berät Arbeitgeber, Betriebsräte und 
Schwerbehindertenvertretungen über die Auswirkungen
- psychischer und neurologischer Erkrankungen,
- geistiger Behinderungen und
- Lernbehinderungen
auf die im Berufsleben erforderlichen Fähigkeiten und über 
den behinderungsgerechten Arbeitseinsatz.

Er unterstützt psychisch, geistig und lernbehinderte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer durch
- Krisenmanagement,
- sozialpädagogische Anleitung und
- Arbeitstraining.
Der psychosoziale Fachdienst arbeitet dabei eng mit den 
regionalen Integrationsfachdiensten in Westfalen-Lippe zu-
sammen. 

Neben Informations- und Seminarangeboten bietet er eine 
Ausbildung zum Betrieblichen Ansprechpartner für psy-
chisch behinderte Menschen (BAP-psych) an. 

Fachdienst für betriebliche Suchtprävention
Der Fachdienst berät Arbeitgeber, Betriebsräte und 
Schwerbehindertenvertretungen beim Aufbau einer be-
trieblichen Suchtprävention. Neben Informations- und Se-
minarangeboten bietet der im LWL-Rehabilitationszentrum 
Ostwestfalen, Bernhard-Salzmann-Klinik ansässige Fach-
dienst eine Ausbildung zum Betrieblichen Ansprechpartner 
Sucht (BAP-S) an.

Unsere kompetenten Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter beraten Sie gerne bei allen Fragen rund um das The-
ma Behinderung und Beruf. Zusätzlich haben wir Fach-
dienste eingerichtet, die Sie bei (fach-)spezifi schen 
Anfragen unterstützen.

Ingenieur-Fachdienst für behinderungs-
gerechte Arbeitsplatzgestaltung
Die beratenden Ingenieurinnen und Ingenieure unterstüt-
zen Arbeitgeber und schwerbehinderte Menschen bei der 
Einrichtung und bei der behinderungsgerechten Gestal-
tung von Arbeitsplätzen. Dazu gehören auch die Analyse 
der Organisation der Arbeitsabläufe sowie die sicherheits-
technische und die betriebswirtschaftliche Optimierung im 
Sinne einer behinderungsgerechten Anpassung.

Fachdienst für sehbehinderte Menschen
Die Fachberaterinnen und Fachberater unterstützen blinde 
und sehbehinderte Menschen sowie Arbeitgeber bei der be-
hinderungsgerechten Ausstattung und Gestaltung der Ar-
beitsplätze. Berufsbegleitende Schulungen und Fortbil-
dungen im Umgang mit den eingesetzten Hilfsmitteln sowie 
Fortbildungsmaßnahmen zur Förderung der berufl ichen 
Kenntnisse sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Maß-
nahmen.

Fachdienst für hörbehinderte Menschen
Der Fachdienst für hörbehinderte Menschen berät gehörlose, 
schwerhörige und ertaubte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie deren Arbeitgeber in Westfalen-Lippe in Fragen 
der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie hin-
sichtlich ihrer barrierefreien kommunikativen Gestaltung.

Hierzu gehören die Planung und Umsetzung von kommu-
nikationsverbessernden Maßnahmen. Dies kann die Bera-
tung und Unterstützung bei der Versorgung mit technischen 

Für  Ihre Beratung stehen Ihnen 

Fachleute des LWL-Integrationsamts Westfalen zur Verfügung

Die Leistungen des LWL-Integrations-
amts Westfalen fi nanzieren sich
aus der Ausgleichsabgabe
Arbeitgeber, die über jahresdurchschnittlich mindes-
tens 20 Arbeitsplätze verfügen, müssen auf wenigs-
tens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte 
oder den Schwerbehinderten gleichgestellte Men-
schen beschäftigen. Tun sie dies nicht, sind sie zur 
Zahlung einer Ausgleichsabgabe verpfl ichtet. Die 
Höhe der Ausgleichsabgabe wird von den Arbeitge-
bern in der jährlich an die Agentur für Arbeit zu er-
stattenden Anzeige selbst errechnet. Die Anzeige ist 
jährlich bis zum 31. März an die Agentur für Arbeit zu 
erstatten, die selbst errechnete Ausgleichsabgabe 
ist jährlich bis zum 31. März an das jeweils zuständi-
ge Integrationsamt zu überweisen. Anzeigenvor-
drucke mit den erforderlichen Hinweisen zum Ausfül-
len der Anzeige können aus dem Internet geladen 
werden (www.rehadat.de/elan). 

Unsere Angebote 
an schwerbehinderte Menschen

Folgende fi nanzielle Leistungen können von 
uns oder den örtlichen Trägern erbracht 
werden:
� für technische Arbeitshilfen
� zum Erreichen des Arbeitsplatzes
� zur Bereitstellung einer Arbeitsassistenz
� zur berufl ichen Fortbildung
�  zur behinderungsgerechten Gestaltung 

der Wohnung
� zur wirtschaftlichen Selbständigkeit

Beratung und psychosoziale Betreuung 
im Arbeitsleben

Unsere Angebote an Arbeitgeber

Folgende fi nanzielle Leistungen können 
erbracht werden:
�  zur Schaffung neuer Arbeits- und 

Ausbildungsplätze
�  zur behinderungsgerechten Einrichtung 

vorhandener Arbeits- und Ausbildungsplätze
�  zur Abgeltung außergewöhnlicher 

Belastungen
�  Prämien zur Einführung eines betrieblichen 

Eingliederungsmanagements
�  Prämien und Zuschüsse zu den Kosten 

der Berufsausbildung behinderter Jugend-
licher und besonders betroffener 
schwerbehinderter Menschen

Beratung in allen Fragen, die im 
Zusammenhang mit der Beschäftigung 
behinderter Menschen stehen

Dr. Wolfgang Kirsch
LWL-Direktor

Matthias Münning
LWL-Sozialdezernent


